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RS OGH 1986/7/17 13Os61/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.07.1986

Norm

StGB §176

Rechtssatz

Das Wesen der Gemeingefahr liegt in der Unberechenbarkeit ihres Wachstums und in der Unmöglichkeit für den Täter,

die Folgen seiner Handlung zu bestimmen oder zu begrenzen; sie muß (einen größeren Personenkreis oder) fremdes

Eigentum in größerer Ausdehnung auf solche Weise betre<en, daß der Täter die Gefahr innerhalb dieses Umfangs

nicht beliebig beschränken kann. Ein solcher Umfang setzt aber auch eine größere lokale Ausdehnung des gefährdeten

Eigentums voraus. Eine überhaupt nicht begrenzbare Ausdehnung ist hingegen nicht erforderlich; auch eine Gefahr,

welche nur innerhalb eines bestimmbaren (größeren) lokalen Bereiches wirksam ist, kann innerhalb dieses Umfanges

einer Begrenzung durch den Täter auf Einzelgefährdungen entzogen sein und es ihm solcherart unmöglich machen,

die Folgen seiner Handlungen zu bestimmen (hier zur durch Vergiften des Wassers einer Viehtränke herbeigeführten

Gemeingefahr für das innerhalb einer abgezäunten Fläche befindliche Weidevieh).
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